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einsdiließlidi der gesamten Soziallast ein Drittel der 
Gestehungskosten nicht übersteigen. Bestehen in der 
Lohnlast von Land zu Land Unterschiede von 10 bis 
sogar 20*/», bedeutet dies im Durchschnitt nur eine 
preisliche M ehrbelastung von 3,5 bis 7 “/o, d. h. ein 
Satz, der durch andere Kostenfaktoren, Betriebsorgani
sation sowie die üblichen Standortvorteile ohne w ei
teres ausgeglichen zu werden vermag. Selbstverständ
lich schließt dies Sonderfälle innerhalb lohnintensiver 
Industrien keineswegs aus.

Aus all diesen Erwägungen heraus besteht keine V er
anlassung, die europäische W irtschaftszusammenarbeit 
einer vorherigen Harmonisierung der Lohn- und 
Sozialverhältnisse unterzuordnen. Soweit wirtschafts
schädliche Unterschiede bestehen, können sie leichter 
nach als vor Bildung des einheitlichen europäischen 
M arktes durch das normale Spiel der Konkurrenz 
und auch durch die sich allgemein abzeichnenden 
sozialpolitischen Entwicklungstendenzen ausgeglichen 
werden.

Versuche der Verkehrskoordinierung in der Schweiz
Dr. Hans Fraenkel, Z ürid i

D ie Bemühungen um eine Koordinierung von Schiene 
und Straße lassen sich in der Schweiz an die drei

ßig Jahre zurückverfolgen. W enn sie bisher fehl
geschlagen sind, so w ar es der Stimmbürger als „Sou
verän", der im Laufe der Jahre dreimal die ihm von 
Regierung und Parlam ent zur Abstimmung unterbrei
teten Vorschläge, zwei Gesetze und eine Verfassungs
revision, verworfen hat. Aus den Abstimmungen geht 
eindeutig hervor, daß die M ehrheit im Volk nichts 
von einer Ordnung wissen will, die den Staat ermäch
tigt, den freien W ettbewerb einzuschränken. Schaut 
man auf die stürmische Zunahme des Transportange
bots auf der Straße, so kann man sich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß das Angebot den Bedarf (auf das 
gesamte Transportangebot von Schiene und Straße 
bezogen) übersteigt. Nach Sdiweden ist die eng- 
räumige Schweiz das am stärksten m otorisierte euro
päische Land.

DAS KOORDINIERUNGSPROBLEM 
Die glänzende K onjunktur hat bisher die beiden Ver
kehrsträger für den G üterverkehr — um seine Ord
nung allein bem üht man sich zunächst — einiger
maßen nebeneinander bestehen lassen. Die Schweizer 
Bundesbahnen arbeiten mit Gewinn, und das Last
wagengewerbe schützt sich mit Kartellbindungen. 
Aber es ist nicht die Konjunktur allein, die den Trans
portbedarf und das Angebot an Frachtraum heute 
noch in Einklang hält. Vom Kriegsbeginn an bis zum 
Jahr 1951 w ar die A utotransportordnung unter Voll- 
roachtenrecht mit ihrem numerus clausus in Kraft ge
wesen, der dann erst bei der Rückführung in das 
ordentliche Recht vom Volk verworfen wurde.
Es ist anzunehmen, daß man jetzt größere Eile an den 
Tag legen wird, um zu einer Lösung zu gelangen. 
Denn es setzt sich die Meinung durch, daß der Ausbau 
des Straßennetzes und die Anlage eines A utostraßen
kreuzes das Gebot der Stunde sei, wenn man nicht Ge
fahr laufen wolle, daß die Schweiz im transeuropäi
schen V erkehr umfahren wird. Das wirft aber die 
Frage auf, wie die Lasten für den Straßenbau zu ver
teilen sind. Das geht direkt ¡und indirekt auch das 
Verhältnis von Schiene und Straße an und muß die 
Koordinierungsfrage beeinflussen. W ill man darüber 
entscheiden, welchen A nteil das m otorisierte Fahrzeug 
vom Straßenbau und -unterhalt übernehmen soll, so

muß man sich zugleich auch Klarheit darüber ver
schaffen, in welchem Umfang die Eisenbahn von bahn- 
fremden Lasten zu befreien ist. „Erst das neue Eisen
bahngesetz und dann das übrige", lautet gegenwärtig 
die Parole. Denn mit dem Eisenbahngesetz hofft man 
eine feste Größe in die Hand zu bekommen, die den 
Straßenverkehr vergleichbar macht.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG 
Haben w ir in großen Zügen das Koordinierungspro
blem skizziert, wie es sich heute in Rückschau und 
Vorschau darstellt, so liegt uns jetzt ob, die historische 
Entwicklung im einzelnen nachzuzeichnen, den Schatz 
an positiven und mehr noch negativen Erfahrungen, 
der dem V erkehrspolitiker zur Verfügung steht.
Die Koordinierungsversuche gingen von dem Ange
griffenen, der Bundesbahn, aus. Sie schuf im Jahr 1926 
die „Schweizerische Express AG" (SESA), die die von 
den Bahnen verbilligte Camionnage übernahm. Als 
die SESA 1935 einging, bediente sie von 673 Bahn
stationen aus 1669 Ortschaften. 62 Privatbahnen 
w aren an den Dienst angeschlossen.
Im Jah r 1929 schufen die Bundesbahnen zusammen 
m it der SESA die „Automobil-Stückgut-Transport- 
Organisation" (ASTO) in der Absicht, kleine Eisen
bahnstationen für den G üterverkehr zu sperren und 
die Stückgutverteilung von der nächsten größeren 
Bahnstation durch M otorfahrzeuge vorzunehmen. Mit 
der SESA verschwand 1935 auch die ASTO, deren 
Dienste sich auf 721 km, rund ein V iertel des Bundes- 
bähnnetzes, ausgedehnt hatten.
In den Jahren  des Wirtschaftsumschwungs verstärkte 
sich der Wunsch nach einer Koordinierung in Gesetzes
form. Im Februar 1928 machten die Kantone den An
fang, es folgte ein Vorstoß im Parlament. V ier 
Jah re  später m eldete der Verband der M otorlast
wagenbesitzer und ein Jah r darauf die Verwaltung 
der Bundesbahn die Bereitschaft zur Verständigung 
über eine zweckmäßige V erkehrsteilung an. Unter 
dem Vorsitz des „Vororts", der Spitzenorganisation 
der Wirtschaft, w urde der Entwurf zu einem „Bundes
gesetz über die Regelung des V erhältnisses von Eisen
bahn und Motorfahrzeug" entworfen. Mit Ausnahme 
des W erkverkehrs und privaten Personenverkehrs 
sollte allgem ein die Konzessionspflicht eingeführt 
werden. G ütertransporte bis zu 30 km sollten
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im wesentlichen den Inhabern von Straßentransport
konzessionen überlassen werden, ebenso der Zu- und 
Abfuhrdienst zu den Bahnstationen, während der 
Fernverkehr mit gewissen Ausnahmen den Bahnen 
verbleiben sollte. Der Bundesrat machte sich die V or
schläge zu eigen, nannte sie „gegenüber dem gegen
w ärtigen ungeordneten Zustand trotz ihrer Mängel 
und Unzulänglichkeiten einen fühlbaren Fortschritt". 
Das Parlam ent nahm die Lösung an und arbeitete in 
das Gesetz noch das Verbot des gemischten Verkehrs 
für den grundsätzlich von der Regelung frei bleiben
den W erkverkehr ein. Gegen dieses Gesetz wurde das 
Referendum ergriffen, das 100 000 Unterschriften auf 
sich versammelte. Bei der Abstimmung vom 5. Mai 
1935 wurde das Gesetz mit 487 000 gegen 233 000 
Stimmen, also .haushoch“, verworfen. SESAund ASTO 
m ußten aufgelöst werden.
Gleichzeitig gingen die Bestrebungen um eine neue 
Ordnung weiter. Unter dem Vollmachtenrecht, das seit 
dem Beginn der W irtschaftskrise in Kraft war, kam 
ein „Bundesbeschluß“ (ein m it Zustimmung des Parla
m ents erlassenes Dekret), die sog. A utotransport
ordnung (ATO) zustande, die am 15. August 1940 in 
Kraft gesetzt wurde. Sie enthielt eine allgemeine Kon
zessionspflicht für gewerbsm äßige Transporte von 
Gütern und Personen auf der Straße mit M otorfahr
zeugen. Der W erkverkehr blieb frei, wurde aber einer 
Registrierpflicht unterworfen. Der Bundesrat erhielt 
die Kompetenz zur Aufstellung einheitlicher Beförde
rungsbedingungen. Die ATO fiel erst im Jahr 1951, 
als sie in die ordentliche Gesetzgebung hätte über
geführt werden sollen. Am 25. Februar wurde sie in der 
Volksabstimmung m it 400 OOO gegen 318 000 Stimmen 
verworfen. Der H auptrufer im Kampf gegen das 
„Zunftwesen“ w ar Gottlieb Duttweiler, der Schöpfer 
der Migros.
W ährend die ATO als zeitlich befristete Ordnung be
stand, wurde eine „Studienkommission für Automobil- 
und Transportwesen" mit der Aufgabe betraut, die 
Fragen der Verkehrskoordinierung nach folgenden 
Gesichtspunkten zu untersuchen: 1. Einflüsse m ilitä
rischer Gesichtspunkte, 2. Fiskal- und Steuerfragen,
3. wirtschaftliche Probleme einschließlich W erkver
kehr, 4. V erkehrsteilung und 5. Aufstellung eines 
neuen V erfassungsartikels für den Verkehr.
Dieser letzte Punkt wurde zum Hauptproblem. Eine 
„schweizerische Liga für rationelle Verkehrs Wirtschaft", 
entwarf von sich aus einen ergänzenden Entwurf zur 
Bundesverfassung. Er lautete (Art. 37 quater): „Der 
Bund ordnet die Güterbeförderung durch motorisch 
betriebene Transportm ittel nach volkswirtschaftlichen 
Grundsätzen. Dementsprechend sorgt er insbesondere 
dafür, daß sich der Ferngüterverkehr vorwiegend auf 
den Eisenbahnen abwickelt." Die V olksinitiative ver
einigte nicht w eniger als 385 000 Unterschriften. Dieser 
Entwurf erlitt dann m ehrere Abwandlungen, bis er im 
Jah r 1943 seine endgültige Fassung erhielt, die vom 
Parlam ent verabschiedet wurde. Sie lautete: „Der 
Bund ordnet auf dem W ege der Gesetzgebung den 
V erkehr auf der Eisenbahn sowie auf der öffentlichen 
Straße, sowie zu W asser und in der Luft, unter W ah
rung der Interessen der Volkswirtschaft und der Lan

desverteidigung. Zu diesem Zweck regelt die Gesetz
gebung im besonderen die Zusammenarbeit und den 
W ettbew erb der V erkehrsm ittel. Dabei kann sie 
nötigenfalls vom Grundsatz der Handels- und Ge
werbefreiheit abweichen." Es w ar der Zentralvorstand 
des Schweizerischen Straßenverkehrsverbands, der 
sich gegen die erste und die zweite oben erw ähnte 
Fassung aussprach. Die G ütertransportinitiative wurde 
zurückgezogen, der Regierungsentwurf unterlag in der 
Volksabstimmung vom November 1945 m it 572 000 
gegen 290 OOO Stimmen.

KARTELLSYSTEM ALS ORDNUNGSPRINZIP 
Die konsequente Ablehnung der staatlichen Lenkungs
maßnahmen auf dem Gebiet des Transportw esens 
durch den Stimmbürger w irkt überraschend. H at er 
doch sozusagen im gleichen Atemzug, nämlich im 
Jah r 1947, dem Verfassungszusatz seine Zustimmung 
gegeben, der unter dem Namen „der W irtschaftsartikel" 
bekannt ist. H ierin wird die Eidgenossenschaft er
mächtigt, notfalls unter Verzicht auf den Grundsatz 
der Gewerbefreiheit Bestimmungen zu erlassen, um 
wichtige W irtschaftszweige oder Berufsgruppen zu 
schützen, die in ihrer Existenz bedroht sind.
Als Erklärung für die Abstim mungsergebnisse kann 
andererseits dienen, daß sich in der Schweiz in den 
vergangenen 25 Jahren  ein Kartellwesen entwickelt 
hat, das an Engmaschigkeit nichts zu wünschen übrig 
läßt. Der, W eg der f r e i w i l l i g e n  V ereinbarung 
bleibt also gangbar. Nach der Verw erfung der ATO 
machten sich daher die V erkehrsverbände daran, erst 
für den Güterfernverkehr, dann für den G üternahver
kehr eine neue Kartellordnung zu schaffen. Im Jah re  1951 
einigten sich die Bundesbahnen mit dem Treuhand
verband des A utotransportgew erbes über die Errich
tung eines G üterverkehrsverbandes (G W ) für den 
Güterfernverkehr, dem später auch die sog. P rivat
bahnen beitraten. Die Bahnen verzichten auf bahn
eigene Straßentransportbetriebe und auf tarifarische 
und andere Kampfmaßnahmen. Die Gemeinschaft für 
den U berlandverkehr (GU) als V ertragspartner ver
pflichtete sich ihrerseits, ihre Transportkapazität und 
ihren Fahrzeugbestand nur mit ausdrücklicher Geneh
migung einer von den Interessenten gemeinsam ins 
Leben gerufenen Zentralstelle G W  (Güterverkehrs
verband) zu verm ehren. In den vergangenen vier 
Jahren  hat die Zahl der V ertragsm itglieder von 300 
auf 500, die der eingesetzten Lastzüge von 600 auf 
1000 zugenommen. Das angestrebte Ziel der Kapazi
tätsbeschränkung ist also nur sehr bedingt erreicht. In 
der kleinräum igen Schweiz konzentriert sich die Fern
verkehrsordnung im wesentlichen auf den Basler 
Rheinhafenverkehr, auf den 40 Vo des Importvolumens 
entfallen. Anscheinend zur Überraschung der Bundes
bahn-Verwaltung hat der A nteil der Abfuhr aus Basel 
per Lastwagen am Gesamtumschlag von 1951 bis 1954 
von 10 auf rund 20 “/» zugenommen.
Nun leuchtet ohne w eiteres ein, daß der Güterfern
verkehr sich auf die Dauer nur halten kann, wenn der 
für die Schweiz sehr viel umfangreichere G üternah
verkehr ebenfalls kartelliert und gegen eine über
greifende Konkurrenz geschützt ist. Die Vereinbarung
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kam vor einem Jahr zustande. Heftig war die Reak^ 
tion der öffentlidien Meinung, in der die Verfassungs- 
. reditler die Führung in die Hand nahm en und die Eid
genössische, Preisbildungskommission unter der Lei
tung des bekannten Professor Fritz Marbach ebenfalls 
ernste Bedenken anmeldete. Sollten dodi die sog. 
öffentlidien Submissionsordnungen (Regelung von 
Bauaufträgen durch Bund, Kantone und Gemeinden) 
in den Dienst der N ahverkehrsordnung gestellt w er
den. So sdiwebt die neue Ordnung vorerst in der Luft 
und zeigt, daß man um eine gesetzlidie Regelung nicht 
herumkommen wird.

DIE GEMEINWIRTSCHAFTLICHE LEISTUNG 
Eine weitere, 1949 vom Eidgenössisdien Post- und 
Eisenbahndepartement berufene Kommission für die 
Koordinierung des Verkehrs hat im April 1954 ihre 
Arbeit abgeschlossen. Auf Wunsch von Bundesrat 
Esdier besdiränkte sich der Bericht auf die großen 
Linien eines Verkehrskonzepts, was allgemein ent
täuscht hat, weil, wie die Neue Zürcher Zeitung be
merkt, „nur längst bekannte allgemeine Voraus
setzungen behandelt werden." Die Kommission mußte 
anerkennen, daß die gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
des öffentlichen V erkehrs; Betriebspflidit, Beförde
rungspflicht, Fahrplanpflicht, Tarifpflidit sich jeden
falls nur in einzelnen Positionen abbauen lassen. Es 
wird empfohlen, die W ettbewerbsbedingungen des 
privaten Verkehrs einigermaßen an die des öffent- 
lidien Straßenverkehrs anzugleidien, also etwa in 
arbeitsreditlicher und haftpflichtrechtlicher Beziehung. 
Soweit dann das Gleichgewicht zwischen öffentlichem 
und privatem  V erkehr noch nicht voll hergestellt 
wird, sollten die Bahnen teilw eise für ihre bahnfrem
den Leistungen entsdiädigt werden.
Mit dieser Frage der „Abgeltung" gemeinwirtschaft- 
lidier Leistungen befaßt sich der Bundesrat schon seit 
drei Jahren, und es verlautet aus dem Bundeshaus, 
daß dem Parlam ent nodi in diesem Jah r ein Bericht 
zugehen wird. Außerdem liegen zwei Gutachten über 
die finanzielle Gleichbehandlung der Verkehrsm ittel

durdi den Staat vor, eines, das . ein Prpfessorenkolle- 
glum vor fünf Jahren  erstattet hat, das zweite, das 
von einem Ausschuß der Koordinierungskommission 
stammt. Beide werden erst veröffentlicht, wenn der 
Beridit des Delegierten für W irtsdiaftsfragen des Post- 
und Eisenbahndepartements, Prof. Meyer, fertig vor
liegt. W ie verm utet wird, soll Übereinstimmung dar
über bestehen, daß bei den bisherigen Abgaben die 
sdiw eren W agen ihren Anteil an den Straßenkosten 
n id it decken.
W ird nun ein neues Eisenbahngesetz den A nsatzpunkt 
zur gesetzlichen Koordinierung von Schiene und 
Straße bieten können, so ist darüber nicht aus dem 
Auge zu verlieren, daß die Koordinierung der Straßen
baupolitik in eidgenössischer Hand im Vordergrund 
des öffentlichen Interesses steht. Die Kantone haben 
einen Teil ihrer Souveränität an den Bund zu über
tragen, sid i seiner Aufsicht und W eisung stärker als 
bisher zu unterwerfen. Eine Modernisieruiig des 
Straßennetzes bedeutet auf alle Fälle eine weitere 
Gewichtsverlagerung von der Schiene auf die Straße. 
A udi für das M ilitärdepartem ent wird die M otorisie
rung des Heeres immer wichtiger, und es baut seih 
Subventionssystem im Frieden für private M otorfahr
zeuge aus, die ihm im Ernstfall zur Verfügung stehen. 
Fahrzeug-Miliz wird das System genannt, das in ge
wissem Umfang den freien W ettbewerb einschränkt. 
Denn das M ilitärdepartem ent ist daran interessiert, 
mit möglidist wenig Fabrikmarken zu tun zu haben, 
um Ersatz und Reparaturen nicht zu komplizieren.
Die Referendumsdemokratie, das zeigt das Beispiel 
Sdiiene—Straße, w irkt als Bremsklotz und zwingt zur 
Geduld, w ie sie vielleicht nur der Schweizer aufbringt. 
Er will nicht an der Spitze des Fortschritts marschieren 
und rühmt sich dessen. Er läßt den anderen den Vor
tritt, macht sich ihre Belehrungen zu eigen und bemüht 
sidi dann um eine Lösung, die als „Sdiweizer Lösung" 
Bestand haben soll. W ie sie für das Problem Sdiiene— 
Straße einmal aussehen wird, weiß noch niemand. 
Irgendwo wird sie zwischen öffentlich-rechtlicher und 
privatrechtlicher Ordnung liegen.

Die wirtschaftlichen Lasten des österreichischen Staatsvertrages

D ie Paraphierung des österreichischen S taatsver
trages am 15. Mai 1955 hat in W ien eine Stim

mung des Optimismus gesdiaffea. Die ö ste rre id ier sind 
sidi natürlidi im klaren, daß der Absdiluß des Staats
vertrages nicht eine Konsequenz ihres eigenen Han
delns, sondern die Folge einer Änderung der weltpo- 
litisdien Lage oder zumindest eines geänderten Stand
punktes der Sowjetunion darstellt.
Der laute Jubel täusdit jedoch in W ien keinen über die 
Kehrseite hinweg, nämlich die sid i aus dem V ertrag 
ergebenden w irtsdiaftlidien Lasten, die das Land in 
den kommenden Jahren vor nicht leidite Probleme 
stellen werden. Sidier ist der S taatsvertrag kein wirt- 
sdiaftlidies Rechenexempel, und die wiedergewonnene 
Freiheit bedeutet für ö ste rre id i viel zu viel, als daß

man nicht bereit wäre, aud i eine gewiditigere w irt
schaftliche Bürde dafür zu übernehmen. Dazu kommt, 
daß die Änderung der Haltung der Sowjetunion nicht 
nur den Abschluß des V ertrages a ls  solchen ermög
lichte, ¡sondern darüber hinaus auch weitgehende 
Konzessionen mit sid i bradite, die eine wesentlidie 
V erbesserung gegenüber dem ursprünglidien V ertrags
w erk darstellen.

ERDÖLFÖRDERUNG 
Seinerzeit hat m an des öfteren als Grund für die Ableh
nung bzw. die Hinauszögerung des Absdilusses durch die 
Sowjetunion angeführt, daß die Zistersdorfer Ölquellen, 
über die die sowjetische Besatzungsmacht verfügt, ein 
n id it unbedeutendes Aktivum  im kalten Krieg dar
stellen, dessen man sidi nur ungern begeben würde. Der
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